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Oberstes Gericht der DDR:
höchstes Organ der —<• Rechtspre
chung in der DDR. Das O. G. ist ein 
Organ der —*■ Volkskammer der 
DDR. Seine Aufgaben und seine 
Rechtsstellung sind in den Artikeln 
49, 50, 74 und 92—96 der Verfas
sung und im Gerichtsverfassungsge
setz vom 27. 9. 1974 (GBl. I 1974, 
Nr. 48) geregelt. Die Volkskammer 
wählt den Präsidenten, die Vizeprä
sidenten, die Richter und die Schöf
fen des Obersten Gerichts für fünf 
Jahre. Die Vorschläge unterbreitet 
der —* Staatsrat der DDR, für die 
Militärrichter des O. G. der —* Na
tionale Verteidigungsrat der DDR-, 
die Schöffen des Senats für Arbeits
recht werden dem Staatsrat vom 
Bundesvorstand des FDGB vorge
schlagen. Das Q. G. ist der Volks
kammer und zwischen deren Tagun
gen dem Staatsrat verantwortlich, 
der im Aufträge der Volkskammer 
die ständige Aufsicht über die Ver
fassungsmäßigkeit und Gesetzlich
keit der Tätigkeit des O. G. wahr
nimmt. Die Volkskammer bestimmt 
die Grundsätze der Tätigkeit des
O. G. Es ist an die Gesetze der 
Volkskammer und die anderen 
Rechtsvorschriften der DDR gebun
den. Das O. G. steht an der Spitze 
des Gerichtssystems der DDR. Kol
legialorgane des O. G. sind das Ple
num, das Präsidium, die Kollegien 
und die bei diesen bestehenden Se
nate. Es leitet die Rechtsprechung 
aller —<• Gerichte der DDR auf der 
Grundlage der Gesetze und der an

deren Rechtsvorschriften. Diese 
Verantwortung erstreckt sich auf die 
staatlichen und die —» gesellschaftli
chen Gerichte, auf alle Sachgebiete 
der Rechtsprechung und auf die 
Durchführung der Verfahren ent
sprechend den gesetzlichen Vor
schriften. Die Verantwortung des
O. G. erfaßt Grundfragen der 
Rechtsprechung ebenso wie Einzel
fragen der Rechtsanwendung und 
die Entscheidung in einzelnen Ver
fahren. Es sichert die einheitliche 
Anwendung und Auslegung der Ge
setze und anderer Rechtsvorschrif
ten durch die eigene Rechtspre
chung, die Analyse und Verallge
meinerung der Rechtsprechung der 
Gerichte sowie durch Richtlinien 
des Plenums und Beschlüsse des Prä
sidiums. Ihrem rechtlichen Wesen 
nach sind sie verbindliche normative 
Akte der Rechtsinterpretation, die 
keine neuen Rechtsnormen setzen. 
Die Rechtsprechung des O. G. wird 
durch das Präsidium und hauptsäch
lich durch die Senate ausgeübt. Das
O. G. entscheidet über Proteste, Be
rufungen sowie Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Bezirksgerichte 
und Militärobergerichte und über 
Kassationsanträge gegen rechtskräf
tige Entscheidungen staatlicher Ge
richte in Straf-, Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechtssachen auf Antrag des 
Präsidenten des O. G. oder des —► 
Generalstaatsanwalts der DDR. Es 
entscheidet auch über das Rechts
mittel der Berufung gegen eine Ent
scheidung der Spruchstelle für Nich
tigkeitserklärungen des Amtes für 
Erfindungs- und Patentwesen ent
sprechend den dafür geltenden 
Rechtsvorschriften. In Strafsachen 
ist es in erster Instanz zuständig, 
wenn der Generalstaatsanwalt der 
DDR wegen ihrer überragenden Be
deutung Anklage erhebt. Zur Lö
sung seiner Aufgaben arbeitet das


